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Auf Grund des Artikels 2 der Fünften Verordnung zur Änderung 
der Mutterschutzverordnung vom 3. Dezember 2019 (GVBl. S. 787) 
wird nachstehend der Wortlaut der Verordnung über den Mutter-
schutz für Beamtinnen (Mutterschutzverordnung – MuSchVO) in 
der Fassung vom 3. November 1999 (GVBl. S. 665) unter Berück-
sichtigung

des Artikels XI der Verordnung zur Anpassung von Rechtsverord-
nungen an die Währungsumstellung auf Euro vom 29. Mai 2001 
(GVBl. S.165),
des Artikels III des Gesetzes zur Neuordnung des Berliner Dis-
ziplinarrechts vom 29. Juni 2004 (GVBl. S. 263),
des Artikels XII Nr. 13 des Dienstrechtsänderungsgesetzes vom 
19. März 2009 (GVBl. S. 70) und
des Artikels 1 der Fünften Verordnung zur Änderung der Mutter-
schutzverordnung vom 3. Dezember 2019 (GVBl. S. 787)

in der vom 20. Dezember 2019 an geltenden Fassung bekannt ge-
macht.

Berlin, den 28. Januar 2020

Senatsverwaltung für Finanzen
Matthias  K o l l a t z

Bekanntmachung
der Neufassung der Mutterschutzverordnung
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dem Ergebnis einer Bewertung der Arbeitsbedingungen durch die 
Dienstbehörde eine unverantwortbare Gefährdung für die schwan-
gere Beamtin und ihr Kind ausgeschlossen ist; die Erklärung kann 
jederzeit widerrufen werden. Satz 1 gilt sinngemäß für Beamtinnen 
im Außendienst und Krankenpflegedienst.

§ 2a
Die §§ 9 bis 14 des Mutterschutzgesetzes vom 23. Mai 2017 

(BGBl. I S. 1228) in der jeweils geltenden Fassung sind entspre-
chend anzuwenden.

§ 3
(1) In den ersten acht Wochen nach der Entbindung ist eine Be-

amtin nicht zur Dienstleistung heranzuziehen. Diese Frist verlängert 
sich auf zwölf Wochen
1. bei Frühgeburten,
2. bei Mehrlingsgeburten oder
3. wenn vor Ablauf von acht Wochen nach der Entbindung bei dem 

Kind eine Behinderung im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch ärztlich festgestellt wird.

Bei Frühgeburten und sonstigen vorzeitigen Entbindungen verlän-
gert sich die Schutzfrist nach Satz 1 oder nach Satz 2 zusätzlich um 
den Zeitraum, der nach § 1 Absatz 2 nicht in Anspruch genommen 
werden konnte. Die Schutzfrist nach Satz 2 Nummer 3 wird nur auf 
Antrag gewährt. Beim Tode ihres Kindes kann die Mutter auf ihr 
ausdrückliches Verlangen schon vor Ablauf der in den Sätzen 1 bis 3 
genannten Fristen wieder beschäftigt werden, wenn nach ärztlichem 
Zeugnis einer Beschäftigung nichts entgegensteht; sie kann ihre Er-
klärung jederzeit widerrufen.

(2) Eine Beamtin, die in den ersten Monaten nach der Entbindung 
nach ärztlichem Zeugnis nicht voll dienstfähig ist, darf nicht zu 
einem ihre Leistungsfähigkeit übersteigenden Dienst herangezogen 
werden.

(3) Solange eine Beamtin stillt, darf sie nicht zu den in § 2 Ab-
satz 1 Satz 1 und 2 Nummer 1, 3 bis 4 und 6 bis 10 sowie zu den in 
§ 2a genannten Arbeiten herangezogen werden.

(4) Die Dienstbehörde darf eine Beamtin in der nachgeburtlichen 
Schutzfrist im Rahmen der Aus- und Fortbildung tätig werden las-
sen, wenn die jeweilige Ausbildungs- und Prüfungsordnung ver-
pflichtende Veranstaltungen vorsieht. Die Beamtin muss das Tätig-
werden ausdrücklich gegenüber ihrer Dienstbehörde verlangen. Sie 
kann ihre Erklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerru-
fen.

§ 4
Durch die Beschäftigungsverbote der §§ 1, 2, 2a und 3 sowie des 

§ 8 hinsichtlich des Dienstes zu ungünstigen Zeiten und des Wech-
selschicht- oder Schichtdienstes wird die Zahlung der Dienstbezüge 
und Anwärterbezüge nicht berührt. Das Gleiche gilt für das Dienst-
versäumnis während der Stillzeit und während Untersuchungszeiten 
nach § 7 dieser Verordnung. Bemessungsgrundlage für die Zahlung 
von Erschwerniszulagen nach der Erschwerniszulagenverordnung 
sowie für die Vergütung nach der Vollstreckungsvergütungsverord-
nung ist der Durchschnitt der Zulagen und der Vergütungen der 
letzten drei Monate vor Beginn des Monats, in dem die Schwanger-
schaft eingetreten ist.

Auf Grund des § 74 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes vom  
19. März 2009 (GVBl. S. 70), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GVBl. S. 706) wird verordnet:

§ 1
(1) Eine Beamtin darf während ihrer Schwangerschaft nicht be-

schäftigt werden, soweit nach ärztlichem Zeugnis Leben oder Ge-
sundheit von Mutter oder Kind bei Fortdauer der Dienstleistung ge-
fährdet ist.

(2) In den letzten sechs Wochen vor der Entbindung darf die Be-
amtin nicht beschäftigt werden, es sei denn, dass sie sich zur Dienst-
leistung ausdrücklich bereit erklärt; die Erklärung kann jederzeit 
widerrufen werden.

§ 2
(1) Während ihrer Schwangerschaft darf eine Beamtin nicht mit 

schweren körperlichen Arbeiten und nicht mit Arbeiten beschäftigt 
werden, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von gesundheits-
gefährdenden Stoffen oder Strahlen, von Staub, Gasen oder Dämp-
fen, von Hitze, Kälte oder Nässe, von Erschütterungen oder Lärm 
ausgesetzt ist. Dies gilt besonders
1. für Arbeiten, bei denen regelmäßig Lasten von mehr als 5 kg 

Gewicht oder gelegentlich Lasten von mehr als 10 kg Gewicht 
ohne mechanische Hilfsmittel von Hand gehoben, bewegt oder 
befördert werden. Sollen größere Lasten mit mechanischen 
Hilfsmitteln von Hand gehoben, bewegt oder befördert werden, 
so darf die körperliche Beanspruchung der werdenden Mutter 
nicht größer sein als bei Arbeiten nach Satz 1;

2. für Arbeiten, bei denen sie ständig stehen muss, soweit diese 
Beschäftigung nach Ablauf des fünften Monats der Schwanger-
schaft täglich vier Stunden überschreitet;

3. für Arbeiten, bei denen sie sich häufig erheblich strecken oder 
beugen oder bei denen sie dauernd hocken oder sich gebückt 
halten muss;

4. für die Bedienung von Geräten und Maschinen aller Art, mit ho-
her Fußbeanspruchung, insbesondere von solchen mit Fußan-
trieb;

5. für die Tätigkeit auf Beförderungsmitteln nach Ablauf des drit-
ten Monats der Schwangerschaft;

6. für Fließarbeit mit vorgeschriebenem Arbeitstempo;
7. für Arbeiten, bei denen sie erhöhten Unfallgefahren, insbeson-

dere der Gefahr auszugleiten oder zu fallen, ausgesetzt ist;
8. für die Tätigkeit im Polizeivollzugsdienst (Außendienst), im 

Strafvollzugsdienst (Gefangenenaufsichtsdienst) oder im Justiz-
wachtmeisterdienst (Sicherungs- und Vorführdienst);

9. für die Tätigkeit im Gerichtsvollzieherdienst (Vollstreckungs-
handlungen im Außendienst) oder im Vollstreckungsdienst der 
Finanzämter (Außendienst);

10. für die Tätigkeit auf Infektionsstationen oder für Arbeiten, bei 
denen ständig oder überwiegend mit infektiösem Material um-
zugehen ist.

(2) Lehrerinnen und Beamtinnen in Kindergärten, Horten und 
ähnlichen Einrichtungen dürfen vom Beginn des sechsten Monats 
der Schwangerschaft an nicht mehr Unterricht erteilen oder in Kin-
dergärten, Horten und ähnlichen Einrichtungen tätig sein, es sei 
denn, dass sie sich hierzu ausdrücklich bereiterklärt haben und nach 

Verordnung
über den Mutterschutz für Beamtinnen 
(Mutterschutzverordnung – MuSchVO)

in der Fassung vom 28. Januar 2020
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§ 4a
Soweit die in § 1 Absatz 2 und in § 3 Absatz 1 genannten Zeiten 

sowie der Entbindungstag in eine Elternzeit fallen, erhält die Be-
amtin einen Zuschuss von 12,78 Euro je Kalendertag, wenn sie 
während der Elternzeit nicht teilzeitbeschäftigt ist. Auf den Zuschuss 
ist für denselben Zeitraum gezahltes Elterngeld anzurechnen. Bei 
einer Beamtin, deren Dienstbezüge oder Anwärterbezüge (ohne die 
mit Rücksicht auf den Familienstand gewährten Zuschläge und ohne 
Aufwandsentschädigung sowie ohne Auslandsdienstbezüge nach 
§ 52 Absatz 1 Satz 3 des Bundesbesoldungsgesetzes [Überleitungs-
fassung für Berlin]) vor Beginn der Elternzeit die Versicherungs-
pflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung überschrei-
ten, ist der Zuschuss auf 204,52 Euro begrenzt.

§ 5
Wird eine Beamtin während ihrer Schwangerschaft oder solange 

sie stillt, mit Arbeiten beschäftigt, bei denen sie ständig stehen oder 
gehen muss, ist für sie eine Sitzgelegenheit zum kurzen Ausruhen 
bereitzustellen; wird sie mit Arbeiten beschäftigt, bei denen sie stän-
dig sitzen muss, ist ihr Gelegenheit zu kurzen Unterbrechungen 
ihres Dienstes zu geben.

§ 6
(1) Sobald einer schwangeren Beamtin ihr Zustand bekannt ist, 

soll sie ihn der Dienstbehörde mitteilen und dabei den voraussicht-
lichen Tag der Entbindung angeben. Auf Verlangen der Dienstbehör-
de soll sie das Zeugnis eines Arztes oder einer Hebamme vorlegen. 
Eine stillende Beamtin soll ihrer Dienstbehörde so früh wie möglich 
mitteilen, dass sie stillt.

(2) Für die Berechnung des in § 1 Absatz 2 bezeichneten Zeit-
raums vor der Entbindung ist auf Verlangen der Dienstbehörde das 
Zeugnis eines Arztes oder einer Hebamme vorzulegen; das Zeugnis 
soll den voraussichtlichen Tag der Entbindung angeben. Irrt sich der 
Arzt oder die Hebamme über den Zeitpunkt der Entbindung, so ver-
kürzt oder verlängert sich diese Frist entsprechend.

(3) Die Kosten für die Zeugnisse nach Absatz 1 und 2 trägt die 
Dienstbehörde.

§ 7
Für die Freistellung der Beamtin für Untersuchungen und zum 

Stillen gilt § 7 des Mutterschutzgesetzes entsprechend.

§ 8
Hinsichtlich des Verbotes der Mehrarbeit, der Nachtarbeit, der 

Sonn- und Feiertagsarbeit sowie der einzuhaltenden Ruhezeiten 

gelten die Regelungen der §§ 4 bis 6 und 28 des Mutterschutzgeset-
zes entsprechend. § 5 Absatz 2 und § 6 Absatz 2 des Mutterschutz-
gesetzes gelten für Beamtinnen während eines Vorbereitungsdiens-
tes, einer Aufstiegs- oder einer Qualifizierungsmaßnahme entspre-
chend. Ausnahmeentscheidungen entsprechend § 28 des Mutter-
schutzgesetzes trifft die oberste Dienstbehörde.

§ 9 
(weggefallen)

§ 10
(1) Während der Schwangerschaft, bis zum Ablauf von vier Mo-

naten nach einer Fehlgeburt nach der zwölften Schwangerschafts-
woche und bis zum Ende der Schutzfrist nach der Entbindung, 
mindestens bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung, 
darf die Entlassung von Beamtinnen auf Probe und von Beamtinnen 
auf Widerruf gegen ihren Willen nicht ausgesprochen werden, wenn 
der oder dem Dienstvorgesetzten die Schwangerschaft, die Fehlge-
burt nach der zwölften Schwangerschaftswoche oder die Entbindung 
bekannt ist. Eine ohne diese Kenntnis ergangene Entlassungsverfü-
gung ist zurückzunehmen, wenn der Dienstbehörde die Schwanger-
schaft oder die Entbindung innerhalb zweier Wochen nach der Zu-
stellung mitgeteilt wird; das Überschreiten dieser Frist ist unbeacht-
lich, wenn es auf einem von der Beamtin nicht zu vertretenden 
Grund beruht und die Mitteilung unverzüglich nachgeholt wird.

(2) In besonderen Fällen kann die Dienstbehörde mit Zustimmung 
der obersten Dienstbehörde auch bei Vorliegen der Voraussetzungen 
des Absatzes 1 eine Entlassung aussprechen, wenn ein Sachverhalt 
vorliegt, bei dem eine Beamtin auf Lebenszeit im Wege eines Diszi-
plinarverfahrens aus dem Beamtenverhältnis zu entfernen wäre.

(3) Vorschriften, nach denen die Entlassung kraft Gesetzes ein-
tritt, sowie § 12 des Beamtenstatusgesetzes und § 15 des Landesbe-
amtengesetzes bleiben unberührt.

§ 11
In jeder Dienststelle, bei der regelmäßig mehr als drei Beamtin-

nen tätig sind, ist ein Abdruck dieser Verordnung an geeigneter 
Stelle zur Einsicht auszulegen.

§ 12*
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

*Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Verordnung in der ursprünglichen Fassung vom 21. Februar 1956.
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S. 57), die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 20. Sep-
tember 2019 (GVBl. S. 565) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung vorrangig aufgenommen.

(6) Die Veränderung der Anzahl der Züge mit besonderer pä-
dagogischer Prägung bedarf der Genehmigung durch die Schul-
aufsichtsbehörde. Dabei ist das Einvernehmen mit der jeweils 
zuständigen Schulbehörde herzustellen.“

2. § 3 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
„1.  Galilei-Grundschule, der Charles-Dickens-Grund-

schule und der Quentin-Blake-Grundschule mit den 
Partnersprachen Deutsch und Englisch,“

bb) Folgender Satz wird angefügt:
„An der Grundschule am Arkonaplatz und der Regen-
bogen-Grundschule wird jeweils ein Zug, an der Ju-
dith-Kerr-Grundschule, der Märkischen Grundschule, 
der Joan-Miró-Grundschule und der Aziz-Nesin-Grund-
schule werden jeweils drei Züge, an allen übrigen in 
Satz 1 genannten Schulen werden jeweils zwei Züge 
eingerichtet.“

b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:
„An der Max-von-Laue-Schule, dem Gymnasium Steglitz, 
der Alfred-Nobel-Schule und der Albrecht-von-Grae-
fe-Schule wird jeweils ein Zug, an der Friedensburg-Schule 
werden drei Züge, an allen übrigen in Satz 1 genannten 
Schulen werden jeweils zwei Züge eingerichtet.“

c) In Absatz 7 werden die Wörter „vom 19. Januar 2005 
(GVBl. S. 16, 140), die zuletzt durch Artikel 3 der Verord-
nung vom 3. August 2018 (GVBl. S. 506) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung“ gestrichen.

d) Absatz 12 wird wie folgt gefasst:
„(12) Schülerinnen und Schüler, die in die Schulanfangs-

phase aufgenommen werden, unterliegen einer Probezeit 
von zwei Schuljahren. In allen anderen Jahrgangsstufen be-
trägt die Probezeit ein Schuljahr. Die Probezeit für Schüle-
rinnen und Schüler, die nach Absatz 10 Satz 1 während des 
Schuljahres aufgenommen werden, endet in der Regel ab-
weichend von Satz 1 am Ende der Schulanfangsphase oder 
abweichend von Satz 2 am Ende des Schuljahres, in dem die 
Aufnahme erfolgte; in den Fällen, in denen wegen der Kürze 
des Schulbesuchs keine Entscheidung über das Bestehen der 
Probezeit getroffen werden kann, verlängert sich die Probe-
zeit um ein Schulhalbjahr. Am Ende der Probezeit entschei-
det die Klassenkonferenz oder die Jahrgangskonferenz über 
die endgültige Aufnahme. Ein Verbleib in der SESB ist nicht 
möglich, wenn ein erfolgreiches Durchlaufen des zweispra-
chigen Bildungsganges nicht zu erwarten ist. Dies ist regel-
mäßig der Fall, wenn entweder in beiden Partnersprachen 
nicht mindestens ausreichende Leistungen erbracht werden 
oder in einer der Partnersprachen und in mindestens zwei 
weiteren Fächern mangelhafte oder ungenügende Leistun-
gen vorliegen oder der Schulbesuch zu einer dauerhaften 
Überforderung der Schülerin oder des Schülers führen 
würde. In den Fällen des Satzes 5 ist ein Wechsel in einen 
Regelzug erforderlich. Im Rahmen der organisatorischen 

Auf Grund des § 18 Absatz 3 in Verbindung mit § 20 Absatz 8, 
§ 39, § 56 Absatz 9 und § 59 Absatz 7 des Schulgesetzes vom 26. 
Januar 2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 9. April 2019 (GVBl. S. 255) geändert worden ist, verordnet die 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie:

Artikel 1
Die Verordnung über die Aufnahme in Schulen besonderer päda-

gogischer Prägung vom 23. März 2006 (GVBl. S. 306), die zuletzt 
durch die Verordnung vom 19. Dezember 2018 (GVBl. 2019 S. 2) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 2 wird wie folgt gefasst:

„§ 2 
Grundsätze

(1) Die Schulen besonderer pädagogischer Prägung stehen im 
Rahmen der bestehenden Kapazitäten grundsätzlich allen dafür 
geeigneten Schülerinnen und Schülern des Landes Berlin offen.

(2) Abweichend von § 55a Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 bis 3 
und § 56 Absatz 6 des Schulgesetzes erfolgt die Aufnahme nach 
Maßgabe der Absätze 3 bis 5 sowie nach den in Teil II vorgese-
henen Bestimmungen. Sofern in Teil II nichts anderes bestimmt 
wird, werden zunächst Schülerinnen und Schüler berücksichtigt, 
deren Erziehungsberechtigte die jeweilige Schule als Erst-
wunsch bestimmt haben; nachrangig erfolgt die Auswahl zu-
nächst nach Zweit-, zuletzt nach Drittwünschen. Die Schülerin-
nen und Schüler und ihre Erziehungsberechtigten sind vor der 
Aufnahme über die Ausbildungsinhalte und Ausbildungsbedin-
gungen sowie über im Vergleich zu herkömmlichen Schulen 
mögliche zusätzliche Belastungen zu informieren. Die Aufnah-
me setzt die Abgabe einer schriftlichen Einverständniserklärung 
der Erziehungsberechtigten voraus.

(3) Soweit für die Aufnahme in Schulen besonderer pädagogi-
scher Prägung in Teil II nichts anderes festgelegt ist, erfordert 
die Aufnahme auch bei freien Kapazitäten die Eignung der 
Schülerinnen und Schüler für das spezifische Angebot der jewei-
ligen Schule. Unter gleichrangig geeigneten Bewerberinnen und 
Bewerbern entscheidet bei Übernachfrage das Los. Die Aufnah-
me erfolgt im Rahmen standardisierter Verfahren, deren Ergeb-
nisse zu dokumentieren sind.

(4) Bei der Aufnahme in die Jahrgangsstufe 5 werden im Rah-
men des Drittwunsches unter den grundsätzlich geeigneten 
Schülerinnen und Schülern die noch verfügbaren Plätze abwei-
chend von den in Teil II festgelegten Aufnahmebestimmungen 
nach der Durchschnittsnote der Förderprognose gemäß § 24 Ab-
satz 5 der Grundschulverordnung vom 19. Januar 2005 (GVBl. 
S. 16, 140), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. 
September 2019 (GVBl. S. 565) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung vergeben.

(5) Für die Aufnahme in Schulen besonderer pädagogischer 
Prägung gilt § 37 Absatz 4 des Schulgesetzes mit der Maßgabe, 
dass Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem För-
derbedarf ihre Eignung für das schulspezifische Profil nachwei-
sen müssen; dabei können in Teil II abweichende Anforderun-
gen festgelegt werden. Bei gleicher oder, wenn abweichende 
Anforderungen festgelegt wurden, entsprechender Eignung 
werden sie im Rahmen der Frequenzvorgaben der §§ 19, 20 der 
Sonderpädagogikverordnung vom 19. Januar 2005 (GVBl. 

Siebente Verordnung
zur Änderung der Verordnung über die 

Aufnahme in Schulen besonderer pädagogischer Prägung
Vom 21. Februar 2020
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gogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt „Ler-
nen“ die Eignungsvoraussetzung bei Erreichen von 
mindestens 5 Punkten, Schülerinnen und Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwer-
punkt „Geistige Entwicklung“ bei Erreichen von min-
destens 3 Punkten.“

b) Absatz 4 wird durch die folgenden Absätze 4 und 5 ersetzt:
„(4) Sofern mehr Anmeldungen vorliegen als Plätze ver-

fügbar sind, werden zunächst geeignete Schülerinnen und 
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf entspre-
chend den Frequenzvorgaben des § 20 Absatz 1 der Sonder-
pädagogikverordnung aufgenommen. Erfüllen mehr Schüle-
rinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
die Eignungsvoraussetzungen als insoweit Plätze zur Verfü-
gung stehen, wird die Rangfolge aus der Überschreitung der 
jeweiligen Mindestpunktzahl gebildet; nach der Berücksich-
tigung von Zweit- und Drittwünschen frei bleibende Plätze 
stehen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf zur Verfügung, die die Eignungsvoraus-
setzungen nicht erfüllen. Dabei werden die Schülerinnen 
und Schüler mit der geringsten Abweichung von den in Ab-
satz 3 Satz 4 festgelegten Punktwerten aufgenommen.

(5) Nach der Vergabe der Plätze nach Absatz 4 werden im 
Umfang von bis zu zehn Prozent der verbleibenden Plätze 
besondere Härtefälle im Sinne von § 56 Absatz 6 Satz 1 
Nummer 1 des Schulgesetzes aufgenommen. 60 Prozent der 
Plätze werden nach der erreichten Punktzahl, die übrigen 
Plätze werden durch Los vergeben. Können nicht alle Plätze 
an geeignete Schülerinnen und Schüler vergeben werden, 
werden die Schülerinnen und Schüler mit der geringsten Ab-
weichung von dem in Absatz 3 Satz 4 festgelegten Punkt-
wert aufgenommen.“

c) Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden die Absätze 6 und 7 
und in Absatz 7 erster Halbsatz wird die Angabe „Absatz 5“ 
durch die Angabe „Absatz 6“ ersetzt.

8. § 14 wird wie folgt gefasst:

„§ 14 
Martin-Buber-Oberschule und Sophie-Scholl-Schule

(1) Die Aufnahme in die Martin-Buber-Oberschule und in die 
Sophie-Scholl-Schule erfolgt in der Jahrgangsstufe 7.

(2) Alle Lerngruppen mit Ausnahme der SESB-Züge an der 
Sophie-Scholl-Schule werden neigungsorientiert jeweils mit 
Schülerinnen und Schülern gleicher oder ähnlicher Interessen 
gebildet (Profilzüge). Dabei ist jeweils ein Zug mathema-
tisch-technisch-naturwissenschaftlich und ein Zug mu-
sisch-künstlerisch geprägt; an der Martin-Buber-Oberschule 
werden zudem ein fremdsprachlich und ein sportlich geprägter 
Zug eingerichtet. Die Einrichtung weiterer Züge ist abhängig 
von den schulorganisatorischen Möglichkeiten und der spezifi-
schen Nachfrage. Die Zuordnung in die verschiedenen Nei-
gungszüge der Schule erfolgt entsprechend der Entscheidung 
der Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler für 
den in Jahrgangsstufe 7 beginnenden Wahlpflichtkurs. Das 
Wahlpflichtfach zweite Fremdsprache und das Wahlpflichtfach 
Wirtschaft-Arbeit-Technik können dabei im Rahmen der organi-
satorischen Möglichkeiten den einzelnen Zügen zugeordnet 
werden. Danach stellt die Schule die individuelle Eignung für 
die jeweils gewählten Profile unter Berücksichtigung vorgeleg-
ter Nachweise sowie innerhalb und außerhalb des Unterrichts 
erworbener Fähigkeiten und Fertigkeiten fest, deren Berück-
sichtigung von einer Überprüfung abhängig gemacht werden 
kann. Dazu führt die Schulleiterin oder der Schulleiter oder eine 
von ihr oder ihm beauftragte Lehrkraft neigungsbezogen stan-
dardisierte Auswahlgespräche mit allen Schülerinnen und Schü-
lern anhand der von der Schulaufsichtsbehörde genehmigten 
Eignungskriterien durch.

Möglichkeiten soll dabei ein Schulwechsel vermieden wer-
den.“

3. § 5 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 werden nach dem Wort „am“ 

die Wörter „Primo-Levi-Gymnasium, am“ eingefügt.
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 4 wird das Wort „Aufnahmegesprächs“ durch 
das Wort „Auswahlgesprächs“ ersetzt.

bb) Satz 5 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:
„Das Gespräch dauert in der Regel 20 Minuten. Es be-
steht aus einer bewertungsfreien Einführung, der Arbeit 
mit einem von der Schule vorgegebenen Text und einer 
Aufgabe, in der die Fähigkeit zu logischem Denken 
nachzuweisen ist. Insgesamt können 50 Punkte erreicht 
werden. Bei der Arbeit mit dem Text werden für die Kri-
terien „Lautes Vorlesen“ und „Explizites Sprachwissen“ 
jeweils bis zu 5 Punkte, für das Leseverständnis bis zu 
10 Punkte und für die gezeigte Kommunikationsfähig-
keit bis zu 15 Punkte vergeben. Für die Aufgabe, in der 
logisches Denken nachzuweisen ist, werden bis zu 15 
Punkte vergeben.“

4. § 5a Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Die Aufnahme in die Staatlichen Internationalen Schu-

len erfolgt in der Jahrgangsstufe 1. Staatliche Internationale 
Schulen sind die Nelson-Mandela-Schule und die Wangari- 
Maathai-Internationale-Schule.“

5. § 6 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „Frei-

herr-vom-Stein-Gymnasium,“ die Wörter „dem Hans-Ca-
rossa-Gymnasium,“ eingefügt.

b) In Absatz 2 wird die Angabe „bis 7“ durch die Angabe „bis 
8“ ersetzt.

6. § 7 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 3 werden die Sätze 13 und 14 durch den folgenden 

Satz ersetzt:
„Bei gleicher Punktsumme sowie in Fällen, in denen Test-
ergebnis und Bewertung der Grundschule oder Gemein-
schaftsschule deutlich voneinander abweichen, führt die 
Schulleiterin oder der Schulleiter oder eine von ihr oder ihm 
beauftragte Lehrkraft mit den betreffenden Schülerinnen 
und Schülern jeweils ein standardisiertes Auswahlgespräch 
durch.“

b) Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Bei der Aufnahme in die Jahrgangsstufe 5 sind von der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter unabhängig von der nach 
Absatz 3 erreichten Gesamtpunktzahl bis zu 10 Prozent der 
Plätze an Schülerinnen und Schüler zu vergeben, die nur im 
Test herausragend abgeschnitten haben oder mathema-
tisch-technische Kompetenzen anderweitig nachweisen, so-
fern unter Berücksichtigung des Ergebnisses des auch in 
diesen Fällen von der Schulleiterin oder dem Schulleiter 
oder einer von ihr oder ihm beauftragten Lehrkraft mit den 
Schülerinnen und Schülern zu führenden standardisierten 
Auswahlgesprächs eine der Eignungsvermutung nach Ab-
satz 3 Satz 7 vergleichbare Eignungsvermutung besteht.“

7. § 13 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Die Eignung nach Absatz 2 Nummer 3 wird im Rah-
men eines standardisierten Auswahlgesprächs festge-
stellt.“

bb) Die Sätze 4 und 5 werden durch folgenden Satz ersetzt:
„Die Eignung für den Besuch der Schule liegt vor, wenn 
mindestens 10 Punkte erreicht werden; abweichend da-
von erfüllen Schülerinnen und Schüler mit sonderpäda-
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(3) Grundlage der Eignungsfeststellung ist der von der Schule 
im Benehmen mit der Schulaufsichtsbehörde entwickelte und 
von der Schulaufsichtsbehörde genehmigte Kompetenzkatalog. 
Die Aufnahme setzt eine Mindesteignung voraus, die alle Schü-
lerinnen und Schüler aufweisen, die 5 von 12 möglichen Punk-
ten erreichen. Dabei werden für fachbezogene Kompetenzen bis 
zu sechs Punkte vergeben. Für die für das jeweilige Wahlpflicht-
fach relevanten Noten des letzten Halbjahreszeugnisses sowie 
für die Teilnahme an zusätzlichen inner- und außerschulischen 
Veranstaltungen werden jeweils bis zu drei Punkte vergeben. 
Abweichend von Satz 2 weisen Schülerinnen und Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt 
„Lernen“ die Mindesteignung bei Erreichen von 3 Punkten auf 
und Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem För-
derbedarf im Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ bei 
Erreichen von einem Punkt.

(4) Sofern mehr Anmeldungen vorliegen als Plätze verfügbar 
sind, werden zunächst geeignete Schülerinnen und Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf entsprechend den Fre-
quenzvorgaben des § 20 Absatz 1 der Sonderpädagogikverord-
nung aufgenommen. Erfüllen mehr Schülerinnen und Schüler 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf die Eignungsvorausset-
zungen als insoweit Plätze zur Verfügung stehen, wird die Rang-
folge aus der Überschreitung der jeweiligen Mindestpunktzahl 
gebildet. Bleiben nach der Berücksichtigung von Zweit- und 
Drittwünschen von Schülerinnen und Schülern mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf Plätze frei, erhöht sich das Kontingent 
für Schülerinnen und Schüler ohne sonderpädagogischen 
Förderbedarf entsprechend.

(5) Nach der Vergabe der Plätze nach Absatz 4 werden im 
Umfang von bis zu zehn Prozent der verbleibenden Plätze be-
sondere Härtefälle im Sinne von § 56 Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 

des Schulgesetzes aufgenommen. Alle übrigen Plätze werden 
gesondert für jedes Profil absteigend nach der erreichten Punkt-
summe vergeben; unter Schülerinnen und Schülern mit gleicher 
Punktsumme entscheidet das Los. Im Rahmen der Aufnahme ist 
zu gewährleisten, dass mindestens 25 Prozent der insgesamt auf-
genommenen Schülerinnen und Schüler als Durchschnittsnote 
einen Wert von 2,8 oder höher in der Förderprognose haben oder 
keine Durchschnittsnote nachweisen können.

(6) Schülerinnen und Schüler mit zwei Wahlpflichtfächern 
werden, wenn sie die Aufnahmevoraussetzungen in beiden Nei-
gungszügen erfüllen, in den Neigungszug aufgenommen, der 
dem Erstwunsch entspricht.“

9. § 15 Absatz 7 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Schülerinnen und Schüler, die den Aufnahmetest bestanden, 
bei der Bewertung durch die Grundschule jedoch nur drei oder 
vier Punkte erreicht haben, werden vorbehaltlich einer Aufnah-
me nach Absatz 6 erst im Rahmen des Drittwunsches beim 
Übergang von der Grundschule in die Jahrgangsstufe 5 an Schu-
len der Sekundarstufe I entsprechend § 2 Absatz 4 bei der Auf-
nahme berücksichtigt.“

Artikel 2
Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe d tritt am 1. August 2020 in Kraft. 

Im Übrigen tritt diese Verordnung mit Wirkung vom 10. Februar 
2020 in Kraft.

Berlin, den 21. Februar 2020

Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie

Sandra  S c h e e r e s
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§ 4 
Ordnungswidrigkeiten

Wer eine bauliche Anlage innerhalb des Geltungsbereichs des Er-
haltungsgebiets „Germaniapromenade“ gemäß § 1 dieser Verord-
nung ohne die dafür nach § 2 dieser Verordnung erforderliche Ge-
nehmigung rückbaut oder ändert, handelt gemäß § 213 Absatz 1 
Nummer 4 BauGB ordnungswidrig und kann gemäß § 213 Absatz 2 
BauGB mit einer Geldbuße belegt werden.

§ 5 
Ausnahmen

§ 2 dieser Verordnung ist nicht auf Grundstücke anzuwenden, die 
den in § 26 Nummer 2 BauGB bezeichneten Zwecken dienen, und 
auf die in § 26 Nummer 3 BauGB bezeichneten Grundstücke. Das 
Bezirksamt Neukölln von Berlin unterrichtet die Bedarfsträger die-
ser Grundstücke von dieser Verordnung. Beabsichtigt ein Bedarfs-
träger dieser Grundstücke ein Vorhaben im Sinne von § 2 dieser 
Verordnung, hat er dies dem Bezirksamt anzuzeigen.

§ 6 
Verletzung von Vorschriften

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 
lassen will, muss 
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des BauGB 
bezeichnet sind, 

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges,

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
AGBauGB enthalten sind,

innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung 
gegenüber dem Bezirksamt Neukölln von Berlin schriftlich geltend 
machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel be-
gründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist werden die in den Nummern 1 bis 3 genannten Verletzungen 
oder Mängel gemäß § 215 Absatz 1 BauGB und gemäß § 32 Ab-
satz 2 AGBauGB unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 7 
Inkrafttreten

Die Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 26. Februar 2020

Bezirksamt Neukölln von Berlin

Martin  H i k e l
Bezirksbürgermeister

Jochen  B i e d e r m a n n 
Bezirksstadtrat für Stadtentwick-
lung, Soziales und Bürgerdienste 

Auf Grund des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetz-
buchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3634) in Verbindung mit § 30 des Gesetzes 
zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung 
vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 6. Dezember 2017 (GVBl. S. 664), wird verordnet:

§ 1 
Geltungsbereich des Erhaltungsgebiets  

„Germaniapromenade“
Die Verordnung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohn-

bevölkerung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB gilt für 
das in der anliegenden Karte mit einer Linie eingegrenzte Gebiet 
„Germaniapromenade“ im Bezirk Neukölln von Berlin. Es umfasst 
das Gelände zwischen der südlichen Grundstücksgrenze Britzer 
Damm 2 und der südlichen und westlichen Grundstücksgrenze Her-
mannstraße 135A, der Ortsteilgrenze, der südlichen Grenze des 
Emmauskirchhofs, der östlichen Grundstücksgrenze Mariendorfer 
Weg 39/39B, der östlichen und nördlichen Grundstücksgrenze Ma-
riendorfer Weg 38/40B, dem Mariendorfer Weg, der Bezirksgrenze, 
der nördlichen Grenze des St. Simeon- und St. Lukas- Kirchhofs, 
der Andreasberger Straße, der Karl-Elsasser-Straße, dem Tempel-
hofer Weg, dem Treseburger Ufer, der Friedrichsbrunner Straße, den 
südlichen Grundstücksgrenzen Friedrichsbrunner Straße 21/23, 
Germaniapromenade 29/31, Walkenrieder Straße 13, der Walken-
rieder Straße, den südlichen Grundstücksgrenzen Suderoder Straße 
44-48B, Britzer Damm 49-51, der nördlichen Grundstücksgrenze 
Rungiusstraße 46, der Rungiusstraße, der Jahnstraße und dem 
Britzer Damm im Bezirk Neukölln, Ortsteile Britz und Neukölln. 
Die Innenkante der Linie bildet die Gebietsgrenze. Die Karte ist Be-
standteil dieser Verordnung (Anlage 1). 

§ 2 
Gegenstand der Verordnung für das  

Erhaltungsgebiet „Germaniapromenade“
Zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung be-

dürfen in dem in § 1 bezeichneten Gebiet der Rückbau, die Ände-
rung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmi-
gung. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die Zusam-
mensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städtebaulichen 
Gründen erhalten werden soll. Die Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn auch unter Berücksichtigung des Allgemeinwohls die Erhal-
tung der baulichen Anlage wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist. 
Sie ist ferner zu erteilen, wenn die Änderung einer baulichen Anla-
ge der Herstellung des zeitgemäßen Ausstattungszustandes einer 
durchschnittlichen Wohnung unter Berücksichtigung der bauord-
nungsrechtlichen Mindestanforderungen dient. Die Genehmigung 
ist auch zu erteilen, wenn die Änderung einer baulichen Anlage der 
Anpassung an die baulichen oder anlagentechnischen Mindestanfor-
derungen der Energieeinsparverordnung dient.

§ 3 
Zuständigkeit

Die Durchführung der Verordnung obliegt dem Bezirksamt Neu-
kölln von Berlin.

Verordnung 
zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2  

des Baugesetzbuchs für das Gebiet „Germaniapromenade“ im Bezirk Neukölln von Berlin

Vom 26. Februar 2020
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§ 4 
Ordnungswidrigkeiten

Wer eine bauliche Anlage innerhalb des Geltungsbereichs des Er-
haltungsgebiets „Britz“ gemäß § 1 dieser Verordnung ohne die dafür 
nach § 2 dieser Verordnung erforderliche Genehmigung rückbaut 
oder ändert, handelt gemäß § 213 Absatz 1 Nummer 4 BauGB ord-
nungswidrig und kann gemäß § 213 Absatz 2 BauGB mit einer 
Geldbuße belegt werden.

§ 5 
Ausnahmen

§ 2 dieser Verordnung ist nicht auf Grundstücke anzuwenden, die 
den in § 26 Nummer 2 BauGB bezeichneten Zwecken dienen, und 
auf die in § 26 Nummer 3 BauGB bezeichneten Grundstücke. Das 
Bezirksamt Neukölln von Berlin unterrichtet die Bedarfsträger die-
ser Grundstücke von dieser Verordnung. Beabsichtigt ein Bedarfs-
träger dieser Grundstücke ein Vorhaben im Sinne von § 2 dieser 
Verordnung, hat er dies dem Bezirksamt anzuzeigen.

§ 6 
Verletzung von Vorschriften

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 
lassen will, muss 
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des BauGB 
bezeichnet sind, 

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges,

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
AGBauGB enthalten sind,

innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung gegen-
über dem Bezirksamt Neukölln von Berlin schriftlich geltend ma-
chen. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begrün-
den soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
werden die in den Nummern 1 bis 3 genannten Verletzungen oder 
Mängel gemäß § 215 Absatz 1 BauGB und gemäß § 32 Absatz 2  
AGBauGB unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 7 
Inkrafttreten

Die Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 26. Februar 2020

Bezirksamt Neukölln von Berlin

Martin  H i k e l
Bezirksbürgermeister

Jochen  B i e d e r m a n n
Bezirksstadtrat für Stadtentwick-
lung, Soziales und Bürgerdienste 

Auf Grund des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetz-
buchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3634) in Verbindung mit § 30 des Gesetzes 
zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung 
vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 6. Dezember 2017 (GVBl. S. 664), wird verordnet:

§ 1 
Geltungsbereich des Erhaltungsgebiets „Britz“

Die Verordnung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbe-
völkerung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB gilt für 
das in der anliegenden Karte mit einer Linie eingegrenzte Gebiet 
„Britz“ im Bezirk Neukölln von Berlin. Es umfasst das Gelände zwi-
schen der südlichen und westlichen Grundstücksgrenze Talberger 
Straße 1/9 B, der südlichen und westlichen Grundstücksgrenze Pas-
ter-Behrens-Straße 52/60, 64/86, Parchimer Allee, Buschkrugallee, 
Grüner Weg, der östlichen und südwestlichen Grundstücksgrenze 
Grüner Weg 94/98 / Gutschmidtstraße 7/13, Gutschmidtstraße, der 
westlichen Grundstücksgrenze Gutschmidtstraße 106/110A, der 
westlichen und östlichen Grundstücksgrenze Martin-Wagner-Ring 
1/1B, 3/11D, der nördlichen Grundstücksgrenze Martin-Wagner-Ring 
13/25 D, der nördlichen Grundstücksgrenze Wesenberger Ring 13, 
der nördlichen Grenze des Flurstücks 7/46 der Flur 223, dem Verbin-
dungsweg über den Britz-Buckow-Rudow-Grünzug, der nördlichen 
Grundstücksgrenze Fritz-Reuter-Allee 142/164, Fritz-Reuter-Allee, 
ausgenommen die Grundstücke Gielower Straße 41-50, Parchimer 
Allee 73 A-V, Parchimer Allee 77A-T, Parchimer Allee 81A-R, Par-
chimer Allee 85A-Q, Parchimer Allee 89A-O, Talberger Straße 
4/12R, ausgenommen die Flurstücke 80, 116, 130, 152 der Flur 223 
und Flurstücke 36 und 63 der Flur 223, ausgenommen die Grundstü-
cke Gielower Straße 10A/20H, Malchiner Straße 79/117, Krischan-
weg 41-48H, 50A-G, 56/72 im Bezirk Neukölln. Die Innenkante der 
Linie bildet die Gebietsgrenze. Die Karte ist Bestandteil dieser Ver-
ordnung (Anlage 1).

§ 2 
Gegenstand der Verordnung für das Erhaltungsgebiet „Britz“

Zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung be-
dürfen in dem in § 1 bezeichneten Gebiet der Rückbau, die Ände-
rung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmi-
gung. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die Zusam-
mensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städtebaulichen 
Gründen erhalten werden soll. Die Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn auch unter Berücksichtigung des Allgemeinwohls die Erhal-
tung der baulichen Anlage wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist. 
Sie ist ferner zu erteilen, wenn die Änderung einer baulichen Anla-
ge der Herstellung des zeitgemäßen Ausstattungszustandes einer 
durchschnittlichen Wohnung unter Berücksichtigung der bauord-
nungsrechtlichen Mindestanforderungen dient. Die Genehmigung 
ist auch zu erteilen, wenn die Änderung einer baulichen Anlage der 
Anpassung an die baulichen oder anlagentechnischen Mindestanfor-
derungen der Energieeinsparverordnung dient.

§ 3 
Zuständigkeit

Die Durchführung der Verordnung obliegt dem Bezirksamt Neu-
kölln von Berlin.

Verordnung 
zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2  

des Baugesetzbuchs für das Gebiet „Britz“ im Bezirk Neukölln von Berlin
Vom 26. Februar 2020
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Gemäß § 3 Satz 2 des Berliner Brexit-Übergangsgesetzes vom  
20. März 2019 (GVBl. S. 235) wird bekannt gegeben, dass das von 
dem Abgeordnetenhaus – 18. Wahlperiode – in der 38. Sitzung am  
7. März 2019 beschlossene Berliner Gesetz für den Übergangszeit-
raum nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien 
und Nordirland aus der Europäischen Union (Berliner Brexit-Über-
gangsgesetz – BerlBrexitÜG) am 1. Februar 2020 in Kraft getreten 
ist.
Berlin, den 12. Februar 2020

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
Dr. Klaus  L e d e r e r

Bekanntmachung
über das Inkrafttreten des Berliner Gesetzes für den Über-

gangszeitraum nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union 

(Berliner Brexit-Übergangsgesetz – BerlBrexitÜG)
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